LEGENDE MARNAHMEN

Flachen Planung (BNT)

Griinland
G11 Intensivgriinland
hier: Wegerandstreifen, ohne Anrechnung WP

G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes Griinland
hier: Deichbdschungen, Mindestwert, ohne Anrechnung WP

G211 MaRig extensiv genutztes, artenarmes Griinland

ol hier: Deichschutzstreifen, 6 WP

V - Verkehrsflache

V32 Rad-/Fullwege u. Wirtschaftswege - wassergebunden
hier: Deichkronenweg, ohne Anrechnung WP

V32 Rad-/FuRwege u. Wirtschaftswege - wassergebunden
hier: Deichverteidigungsweg ohne Anrechnung WP

V32 Rad-/FuRwege u. Wirtschaftswege - wassergebunden
hier: Bankette, ohne Anrechnung WP

Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen

(Vermeidung von Verbotstatbestand: Schédigung von Lebensstdtten, erhebliche Stérungen und
T6tungsrisiko)

Die Bauzeitbeschrankungen und die Okologische Baubegleitung sind kartografisch nicht dargestellt.

VM 01: Bauzeitbeschrankung - Schutz Geholzbriiter

Baumfallungen und Geholzbeseitigungen sind grundsatzlich auRerhalb der
Vogelbrutzeit (nicht zwischen 1.3. und 30.9.) durchzufiihren.
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g Bauzeitbeschriankung - Schutz Wiesenbriiter

Erd-/Bauarbeiten sind auRerhalb der Brutzeit Wiesenbruter (nicht zwischen 01.03.
und 31.07.) durchzufihren.

Bauzeitbeschrankung - Schutz nachtaktiver Tiere

Nachtliche Bauarbeiten im AuBenbereich sind nicht zuldssig. Eine dauerhafte
nachtliche Beleuchtung des Vorhabenbereichs ist nicht zul3ssig.

Bauzeitbeschrankung - Schutz Fledermaus-Wochenstuben

Larm- und erschitterungsintensive Arbeiten sind grundsatzlich auBerhalb der
Wochenstubenzeiten der Flederméause (nicht zwischen Anfang April und Anfang
September) durchzufiihren. Alternativ ist vor Beginn der emissionsintensiven
Arbeiten das Vorkommen von Wochenstuben im Wirkbereich der MaBnahme durch
eine artkundige Person auszuschlieRen.

Baufeldbeschrankung - Schutzzaun entlang wertvoller Lebensraume

Das Baufeld ist im Bereich des direkt angrenzenden Bestandsdeichs und
Geholzrandes als potenzieller Lebensraum von Saugetieren, Vogeln, Reptilien und
Amphibien sowie entlang des Griinlands mit Vorkommen des GrofRen Wiesenknopfs
gut sichtbar mit Absperrband (rot-weiR) zu beschranken, um zusétzliche
Beeintrachtigungen der Lebensrdaume zu vermeiden. Das Abstellen oder Lagern von
Baumaterialien oder -gerdten ist auBerhalb dieser Abgrenzungen unzuldssig. Die
Abgrenzung ist regelmaRig auf ihre Funktionsfahigkeit zu prifen. Sie kann nach
Abschluss der BaumaRBnahme entfernt werden.

Baufeldbeschrankung - Schutzzaun Amphibien und Reptilien

Die Baubereiche sind mittels Schutzzaun zum direkt angrenzenden Bestandsdeich
und Gehdlzrand gegen eine Einwanderung von Reptilien und Amphibien wahrend
der Aktivitatszeiten der Tiere zu schiitzen. Der Zaun ist regelmaRig auf seine
Funktionsfahigkeit zu prifen. Er kann nach Abschluss der BaumalRnahme entfernt
werden.

(Aufgrund der noch ausstehenden Ergebnisse aus den Amphibienkartierungen 2025
kann es zu weiteren Auflagen und Anpassungen hinsichtlich der Standorte und
Ausfliihrung der Schutzzdune kommen. So ist eine Notwendigkeit zur Verwendung
von Fangeimern mit taglichem Absuchen und Umsetzen der Tiere denkbar, ebenso
zusatzliche Schutzzaunlinien bei Auftreten von Wandertatigkeiten. Aber auch ein
Wegfall des Schutzzaunes ware potenziell moglich.)

Umsetzen von GroBem Wiesenknopf und Ameisennestern (Myrmica)

Der Bereich der Bautrasse (Eingriffsbereich) ist im Friihjahr/-sommer auf das
Vorkommen der Raupenfutterpflanze des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings
sowie Nestern der Wirtsameise (Myrmica-Arten) zu untersuchen. Falls ein
Vorkommen von Raupenfutterpflanzen und/oder Myrmica-Nestern direkt im
Eingriffsbereich festgestellt wird, sind die Bestdnde ab Mitte Juli in Soden mit einer
Starke von rund 30cm abzutragen und an geeignete Standorte in der Umgebung
auRerhalb des Eingriffs umzusetzen. Die Soden sind zu bewdssern, um Anwachsen
und Vitalitat zu fordern.

Umsetzen von Raupenfutterpflanzen des Nachtkerzenschwarmers

Der Bereich der Bautrasse (Eingriffsbereich) ist im Friihjahr/-sommer auf das
Vorkommen der Raupenfutterpflanzen des Nachtkerzenschwarmers zu
untersuchen. Falls ein Vorkommen von Raupenfutterpflanzen direkt im
Eingriffsbereich festgestellt wird, sind die Bestdnde vor der Eiablage an geeignete
Standorte in der Umgebung umzusetzen.

Okologische Baubegleitung

0+300 o p Bei der Umsetzuﬂng der Hochwasserschgtzmaf&nahme ist eine Okologische
OK 316,92 A ' : : Baubegleitung (OBB) einzubinden. Die OBB ist fiir die zeitliche Koordinierung, die
) Sicherung der fachlich korrekten Umsetzung und die Kontrolle der beschriebenen

VermeidungsmaBnahmen zustindig. Die mit der OBB beauftragte Person ist der
Unteren Naturschutzbehorde friihzeitig zu benennen. Es ist mindestens ein
Abschlussbericht zu erstellen der belegt, dass simtliche naturschutzfachlichen und
-rechtliche MaRnahmen entsprechend der Planung eingehalten bzw. umgesetzt
wurden.

Sonstige Gebietsgrenzen und Symbole

Baubereich, Eingriffsgebiet

LWL-Kabel

FM-Leitung

Leitung Waldwasser

BHW100

Flurgrenzen und -nummern
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Vorhaben: Plancode:

Donau, HWS Polder Offenberg-Metten 09271140 - E - 3.5 - 51

BA 02 nérdlich Autobahn A3

Landkreis: Deggendorf Plan-Nr.:

Gemeinde: Offenberg OfMe02-PV-LBP-51

Vorhabenstrager: Freistaat Bayern, vertreten d. d. WWA Deggendorf Vorhabenskennzeichen:
G1h2711190006
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Entwurfsverfasser: Wasserwirtschaftsamt Deggendorf 21.05.2025
Detterstrafte 20 21.05.2025
PP Desgender 21052025

Datum Unterschrift Entwurfsverfasser Unterschrift Vorhabenstrager




	Pläne und Ansichten
	3.5_HWS-OfMe-BA2_LBP-Maßnahmen_20250512-LBP-Maßnahmenplan


